
Die

Hausordnung 
gilt während des ganzen Jahres für alle SchülerInnen,
LehrerInnen, BesucherInnen und BenützerInnen der
Schulanlage

Tägelmoos 

Erstellt von der Lehrerschaft des Schulhauses und von der Kreisschulpflege genehmigt am 3. Juli 2000.



Allgemeines 

� Grundsätzlich gelten alle Regeln von Anstand und
gegenseitiger Rücksichtnahme.

� Alle Personen sind angehalten, das Schulhausareal sauber zu
halten und fremdes Eigentum (Velos, Spielgeräte,
Schulmaterialien usw. ) zu respektieren.

� Die Schulhausanlage darf in der Freizeit wie folgt benützt werden:

Montag - Samstag:
08:00 - 12:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr

Sonntag:
10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr

Volksschüler dürfen sich längstens bis um 20:00 Uhr auf der
Anlage aufhalten. Auf den Plätzen gilt absolutes Rauch- und
Alkoholverbot.
Der Schulunterricht darf nicht gestört werden.

� Sonderregelungen gelten für
- die Hortkinder (in Absprache mit dem Hauswart)
- die Hauswartkinder und deren Kameraden



Alle

Schülerinnen und Schüler 
kennen die folgenden Regeln und befolgen sie:

1. Ich darf auf den Schulhausplätzen nicht mit Velos, Mofas,
Einrädern, Rollschuhen, Rollbrettern, Trottinetts usw.
herumfahren.

2. Auf dem oberen Schulhausplatz darf ich nur mit kleinen Bällen
(Tennisball oder kleiner) spielen.

3. In den Gängen und Treppenhäusern darf ich nicht spielen. Ich
trage die Bälle zum Spielplatz.

4. Ich nehme keine Unterhaltungselektronik (Walkmen, Musikgeräte,
Gmeboys,...) zu persönlichem Gebrauch in die Schule mit.

5. Schneebälle werfe ich nur auf dem Hartplatz hinter der Turnhalle
und auf der grossen Spielwiese.

6. Diese Plätze darf ich ohne Erlaubnis des Hauswarts oder einer
Lehrperson nicht betreten:
- Alle Flachdächer
- Wiesen zwischen und hinter den Schultrakten
- Parkplätze
- Velokeller
- Biotop

7. Ich verlasse während der Pausen das Schulareal nicht.


